
  . . . 

Universitätsstadt Siegen, 23.02.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie vom 08.02.2022 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
10. Mitteilungen der Verwaltung 
 

 
10.6 Entsorgung von Altbatterien und Altakkus 
 
Herr Diehl berichtet, seit 01.01.2022 werden u.a. auf Grund des vorbeugenden Brandschut-
zes in den Rathäusern und Verwaltungsgebäuden der Stadt Siegen keine Altbatterien bzw. 
Altakkus mehr zurückgenommen. Die Sammelbehältnisse werden eingezogen und an die 
Stadtreinigung zurückgegeben. 
 
Durch die Novellierung des Batteriegesetzes sind Vertreiber von Batterien verpflichtet, diese 
vom Endnutzer an oder in unmittelbarer Nähe des Handelsgeschäfts unentgeltlich zurückzu-
nehmen. Dadurch stehen den Endnutzern vielfache Möglichkeiten zur Rückgabe von Altbat-
terien zur Verfügung. 
 
Von dieser Möglichkeit sollte auch für die Entsorgung von Altbatterien oder Altakkus, die 
während des Dienstbetriebs genutzt wurden, Gebrauch gemacht werden. 
 
Neben den Handelsgeschäften besteht für Siegener Bürgerinnen und Bürger zusätzlich die 
Möglichkeit Altbatterien und Altakkus bei den Siegener Recycling Werkstätten gGmbH (SRW) 
abzugeben.  
 
Die SRW gGmbH wurde durch die Stadt Siegen als offizielle Annahmestelle nach dem Batte-
riegesetz mit der Rücknahme beauftragt. 
 
Beschluss 
 
 Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Universitätsstadt Siegen 

nimmt den Bericht über die Neuregelung der Abgabe von Altbatterien in Rathäusern zur 
Kenntnis. 

 
Beratungsergebnis: Zur Kenntnis genommen 
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